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16/2016 
 
Tagesordnung zur 20. Sitzung des Rates der Stadt 
Gütersloh am Dienstag, dem 15.03.2016, 18:00 Uhr, 
im Rathaus, Ratssaal, Berliner Str. 70, 33330 Gü-
tersloh 
 
Öffentliche Sitzung: 
 

1. Einwendungen gegen die Niederschrift der letz-
ten Sitzung 

2. Anträge auf Änderung der Tagesordnung 
3. Mitteilungen des Bürgermeisters 
4. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
5. Umbesetzung von Gremien/Vertretung der Stadt 

in Gremien Dritter 
6. Besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 BauGB 

Satzungsbeschluss zur Vorkaufsrechtssatzung 
gemäß § 25 (1) Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) „Willy-Brandt-Platz“ 

7. Fragen der Ratsmitglieder 
 

Nichtöffentliche Sitzung: 
 

8. Mitteilungen des Bürgermeisters 
9. Fragen der Ratsmitglieder 
 
 
Hinweis: 
Zu dieser Ratssitzung wird unter Abkürzung der La-
dungsfrist gemäß § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
des Rates der Stadt Gütersloh eingeladen. 
Aufgrund aktueller Grundstückverhandlungen ist es 
zwingend erforderlich, die Vorkaufsrechtssatzung ge-
mäß § 25 (1) Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
„Willy-Brandt-Platz“ (TOP 6) unverzüglich zu beschlie-
ßen, um ein Vorkaufsrecht auf Grundlage dieser Sat-
zung ausüben zu können. 
Ferner muss die Satzung über das Vorkaufsrecht vor 
Unterzeichnung etwaiger notarieller Verträge wirksam 
geworden sein, also bekannt gemacht worden sein. 
 
 
 

 
 
 
 
Diese Bekanntmachung finden Sie unter 
www.amtsblatt2016.guetersloh.de sowie weitere In-
formationen unter www.ratsinfo.guetersloh.de 
 
Gütersloh, den 09.03.2016 
 
Henning Schulz 
Bürgermeister  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das nächste Amtsblatt erscheint voraussichtlich 
am 16.03.2016 
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